
NATURA 2000 Bayern 

Gebietsbezogene Konkretisierung  
der Erhaltungsziele  

 

 
 
Gebietstyp: B      Stand: 19.02.2016 
 
Gebietsnummer: DE8325371 
 
Gebietsname: Hammermoos bei Heimenkirch 
 
Größe: 61 ha 
 
Zuständige höhere Naturschutzbehörde: Regierung von Schwaben 
 
 
 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: LRT-Name: 

6230* Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen 
Festland) auf Silikatböden 

6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden 
(Molinion caeruleae) 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 

7230 Kalkreiche Niedermoore 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

* = prioritär 

 
 
 

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie lt. Natura 2000-Verordnung 

EU-Code: Wissenschaftlicher Name: Deutscher Name: 

1061 Maculinea nausithous Dunkler  Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

1163 Cottus gobio Groppe 

1014 Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 

1065 Euphydrays aurinia Skabiosen-Scheckenfalter 

1903 Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut  

1013 Vertigo geyeri Vierzähnige Windelschnecke 
* = prioritär 
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Gebietsbezogene Konkretisierungen der Erhaltungsziele: 

Erhalt des störungsarmen, weitgehend unzerschnittenen Moorkomplexes mit Streuwiesenumgebung 
in ihrer Habitatfunktion insbesondere für typische Tagfalterarten, darunter der Skabiosen-
Scheckenfalter und der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling, sowie als Lebensraum von 
Vierzähniger Windelschnecke und Schmaler Windelschnecke. Erhalt des charakteristischen Wasser-, 
Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts der Lebensraumtypen sowie der charakteristischen 
Artengemeinschaften. 

1. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Artenreichen montanen Borstgrasrasen (und submontan 
auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden in ihren nutzungs- und pflegegeprägten 
sowie weitgehend gehölzfreien Ausbildungsformen. Erhalt des ungestörten Kontakts zu 
Nachbarlebensräumen. 

2. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) in ihren nutzungs- und pflegegeprägten 
Ausbildungsformen. 

3. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Feuchten Hochstaudenfluren der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe in gehölzarmer Ausprägung mit dem sie prägenden Wasserhaushalt und der 
Verzahnung mit Nachbarlebensräumen. 

4. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Übergangs- und Schwingrasenmoore. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der prägenden Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasser-, 
Nährstoff- und Mineralstoffhaushalts). Erhalt des Offenlandcharakters und eines intakten 
Lebensraumkomplexes aus Übergangs- und Niedermoorbiotopen und angrenzenden 
Lebensräumen wie Röhrichten, Hochstaudenfluren, Magerrasen. 

5. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Kalkreichen Niedermoore. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
prägenden Standortbedingungen (vor allem eines naturnahen Wasser-, Nährstoff- und 
Mineralstoffhaushalts). Erhalt der nutzungsgeprägten gehölzarmen Bereiche. 

6. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) mit ihrem naturnahen Wasserhaushalt, 
naturnaher Bestands- und Altersstruktur, lebensraumtypischer Baumarten-Zusammensetzung mit 
einem ausreichenden Angebot an Altholz, Totholz und Höhlenbäumen sowie des Kontakts zu 
Nachbarlebensräumen. 

7. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population der Groppe. Erhalt ggf. Wiederherstellung der 
naturnahen, unverbauten Fließgewässerabschnitte mit reich strukturiertem Gewässerbett, 
insbesondere steinig-kiesigem Sohlsubstrat, welches locker, unverschlammt und gut durchströmt 
ist. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Gewässerdurchgängigkeit für die Groppe und 
Gewährleistung der natürlichen Fließdynamik. Erhalt ggf. Wiederherstellung von breiten 
Pufferstreifen einschließlich Ufervegetation und -gehölzen. 

8. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Skabiosen-Scheckenfalters. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der nährstoffarmen Feuchtwiesen und Moore mit ausreichend hohen (Grund-) 
Wasserständen in ihren nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungsformen. 

9. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings 
einschließlich der Bestände des großen Wiesenknopfs und der Wirtsameisenvorkommen. Erhalt 
ggf. Wiederherstellung der nutzungs- und pflegegeprägten Ausbildungen von Feuchtbiotopen, 
Wiesen, Hochstaudenfluren und Saumstrukturen in einer an den Entwicklungsrhythmus der Art 
angepassten Weise. 

10. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Populationen der Vierzähnigen Windelschnecke sowie der 
Schmalen Windelschnecke. Erhalt der weitgehend unzerschnittenen Feucht- und 
Niedermoorkomplexe. Erhalt ausreichend hoher Grundwasserstände, geeigneter 
Nährstoffverhältnisse sowie des offenen, d. h. weitgehend baumfreien Charakters in allen, auch 
nutzungs- und pflegegeprägten Habitaten. 

11. Erhalt ggf. Wiederherstellung der Population des Sumpf-Glanzkrauts. Erhalt ggf. 
Wiederherstellung der nährstoffarmen Nieder- und Übergangsmoore mit intaktem 
Wasserhaushalt. Erhalt einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung oder bestandserhaltenden 
Pflegemahd. Vermeidung von Nährstoffeinträgen aus dem Umfeld. 

 


